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TOP 5  GUTE WISSENSCHAFTLICHE PRAXIS AN DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG 
Bezug:   

 
 

1998 hat die DFG spektakuläre Fälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten einzelner 

Forscherinnen und Forscher zum Anlass genommen, Empfehlungen zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis zu verabschieden. Die DFG und andere Einrichtungen der 

Wissenschaftsförderung knüpfen die Vergabe von Fördermitteln an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen seither daran, dass in den Empfängerinstitutionen Regeln guter 

wissenschaftlicher Praxis und solche für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten 

etabliert sind.  

 

Sowohl die Universität Lüneburg als auch die Fachhochschule Nordostniedersachsen haben 

seinerzeit durch die Verabschiedung entsprechender Richtlinien, die Einrichtung von 

Kommissionen und die Benennung von Ombudspersonen die Empfehlungen der DFG 

umgesetzt (Anlagen). Eine einheitliche Richtlinie für die fusionierte Universität besteht 

allerdings noch nicht.  

 

Das Präsidium nimmt die in der Senatssitzung am 19. September 2007 ausgesprochene 

Anregung, der Senat möge Standards für Drittmittel- und Transferprojekte definieren zum 

Anlass, dem Senat vorzuschlagen, seine Kommission für Forschung und Transfer mit der 

Erarbeitung einer einheitlichen Richtlinie zu beauftragen, die  

 

a) den Anforderungen der DFG hinsichtlich der erforderlichen Regelungen zu guter 

wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten genügt und 

 

b) auf der Grundlage von Benchmarks Handreichungen für die Durchführung von 

Kooperations- und Transferprojekten formuliert. 

 

Die Senatskommission sollte ferner beauftragt werden, eine geeignete Persönlichkeit für das 

Amt der Ombudsperson vorzuschlagen. Die DFG-Empfehlungen sehen eine Ombudsperson, 

die Mitgliedern der Universität aber auch Externen als erste Ansprechperson bei 

Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu Verfügung steht, verbindlich vor; die 

konkrete Ausgestaltung des Amtes wäre Gegenstand der oben genannten Richtlinie.  



          
Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang 
mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Fachhochschule Nordostnieder-
sachsen 
- Senatsbeschluss der Fachhochschule Nordostniedersachsen vom 25.06.2003 -  

 
 
1. Allgemeine Zielsetzung, Grundlagen 
 
Zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung in der Forschung und der damit unmittelbar verknüpften 
Aufgaben in Lehre und Nachwuchsförderung muss die Hochschule Vorkehrungen treffen, die Ver-
pflichtung zu guter wissenschaftlicher Praxis sicherzustellen sowie mit Fällen wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens umzugehen, damit sie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann und Steuer-
mittel oder private Zuwendungen nicht zweckentfremdet werden. 
 
Die folgenden Richtlinien basieren auf den Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der 
Wissenschaft“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom Januar 1998 und der Hochschulrek-
torenkonferenz vom Juli 1998 sowie auf der Verfahrensordnung „Verfahren bei Verdacht auf wis-
senschaftliches Fehlverhalten in Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften e.V.“ vom November 1997. Sie sind weitgehend deckungsgleich mit den 
„Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftli-
chem Fehlverhalten an der Fachhochschule Hannover“ vom Oktober 2002. 
 
 
2. Verpflichtung zu guter wissenschaftlicher Praxis 
 
a) Allgemeines 
Gute wissenschaftliche Praxis erfordert strenge Sorgfalt bei der Gewinnung und Auswahl von Da-
ten, die eindeutige und nachvollziehbare Dokumentation aller wichtigen Ergebnisse sowie Offen-
heit für Kritik und Zweifel an den eigenen Ergebnissen. Das beinhaltet das Bewusstmachen  von 
stillschweigenden axiomatischen Annahmen und jeglicher Art des Wunschdenkens, sei es aus ei-
genem Interesse oder sogar moralisch motiviert, also systematische Aufmerksamkeit für jede Art 
von Fehldeutungen der Forschungsergebnisse. 
 
b) Spezielle Anforderungen 
An die wissenschaftliche Arbeit und den Umgang mit den Ergebnissen werden vor allem folgende 
Anforderungen gestellt: 
 
1. Untersuchungen müssen nach dem neuesten Stand der Erkenntnis durchgeführt werden; zwin-
gend ist damit die Kenntnis des aktuellen Schrifttums und der angemessenen Methoden. 
 
2 . Alle Verantwortlichen haben durch geeignete Organisation ihres Arbeitsbereichs sicherzustel-
len, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig 
zugewiesen sind und gewährleistet ist, dass sie tatsächlich wahrgenommen werden. 
 
3. Der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses muss besondere Auf-
merksamkeit gelten. Eine angemessene Betreuung ist sicherzustellen. Dazu gehören auch regel-
mäßige Besprechungen und die  Überwachung des Arbeitsfortschritts. 
 
4. Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, Verleihungen akademischer Grade, Beförde-
rungen, Einstellungen, Berufungen und Mittelzuweisungen sollen so festgelegt werden, dass Origi-
nalität und Qualität als Bewertungsmaßstab stets Vorrang vor Quantität haben. 
 
5. Die bzw. der für ein Forschungsprojekt Verantwortliche hat sicherzustellen, dass Originaldaten 
als Grundlagen für Veröffentlichungen auf haltbaren und gesicherten Trägern zehn Jahre aufbe-
wahrt werden. Weitergehende Aufbewahrungspflichten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen so-
wie Maßnahmen zum Schutz Personen bezogener Daten bleiben hiervon unberührt. 
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6. Autorinnen und Autoren einer wissenschaftlichen Veröffentlichung tragen die Verantwortung für 
deren Inhalt gemeinsam. Die Ausnahmen sollten kenntlich gemacht werden. Alle Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, die wesentliche Beiträge zur Idee, Planung, Durchführung oder Analy-
se der Forschungsarbeit geleistet haben, sollten die Möglichkeit haben, Ko-Autorinnen bzw. KoAu-
toren zu sein. Personen mit kleinen Beiträgen werden in der Danksagung erwähnt. 
 
7. Grundsätzlich sind die mit öffentlichen Mitteln erzielten Forschungsergebnisse zu veröffentli-
chen, ebenso ist über falsifizierte Hypothesen oder Irrtümer öffentlich zu berichten. Dabei sind 
Redlichkeit in der Anerkennung und angemessene Berücksichtigung der Beiträge von Vorgängern, 
Konkurrentinnen bzw. Konkurrenten und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern selbstverständlich. 
 
8. Im Forschungszusammenhang werden Regeln guter Kollegialität und Kooperation beachtet. Das 
erfordert die sorgfältige, uneigennützige und unvoreingenommene Begutachtung wissenschaftli-
cher Arbeiten anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierender ohne willkür-
lichen Verzug, den Verzicht von Gutachtertätigkeiten bei Befangenheit sowie die vertrauliche Be-
handlung von wissenschaftlichen Ergebnissen, die man vertraulich erhalten hat. 
 
9. Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sollen nicht zuletzt auch ein fester Bestandteil der 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sein. Studierende, Diplomandinnen und Diplo-
manden sowie Doktorandinnen und Doktoranden sind mit den Regeln guter wissenschaftlicher Ar-
beit vertraut zu machen. Die Prinzipien guter wissenschaftlicher Arbeit sind durch das Vorbild wis-
senschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Professorinnen und Professoren beispielhaft 
erfahrbar zu machen und von allen Beteiligten einzufordern: in Seminaren, bei der Betreuung von 
Diplomarbeiten und in allen Forschungsprojekten. Die Verantwortung liegt bei allen Lehrenden 
bzw. wissenschaftlichen Betreuerinnen und Betreuern. 
 
c) Verantwortung der Fachhochschule Nordostniedersachsen 
Die Fachhochschule Nordostniedersachsen vermittelt ihren Studierenden bereits in den Einfüh-
rungsveranstaltungen des Grundstudiums unter Hinweis auf diese Richtlinien die Grundsätze wis-
senschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis und hält die Studierenden zu Ehr-
lichkeit und Verantwortlichkeit in der Wissenschaft an. Dabei soll Sensibilität auch im Hinblick auf 
die Möglichkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens vermittelt werden. Die wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden auf Fachbereichsebene unter Hinweis auf die Richtlinien in re-
gelmäßigen Abständen über die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaft-
licher Praxis belehrt. Die an der Fachhochschule Nordostniedersachsen lehrenden und neu beru-
fenen Professorinnen und Professoren werden auf die Einhaltung dieser Richtlinien verpflichtet. 
 
 
3. Wissenschaftliches Fehlverhalten 
 
Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn bei wissenschaftlichem Arbeiten bewusst oder 
grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder in einer 
anderen Weise deren Forschungstätigkeit sabotiert wird. Als Fehlverhalten kommen insbesondere 
in Betracht: 
 
a) Falschangaben 

�� das Erfinden von Daten, 
�� das Verfälschen von Daten, z. B. 

  - durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offen zu le-
gen, 
- durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung, 

�� unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich 
Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen), 

�� unrichtige Angaben zur wissenschaftlichen Leistung von Bewerberinnen und Bewerbern in 
Auswahlkommissionen. 

 
 

b) Verletzung geistigen Eigentums 
- in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von 
anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder For-
schungsansätze: 

�� die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorenschaft (Plagiat), 
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�� die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachter (Ideen-
diebstahl), 

�� die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autoren- oder Mitautoren-
schaft, 

�� die Verfälschung des Inhalts, 
�� die willkürliche Verzögerung der Publikation einer wissenschaftlichen Arbeit – insbesondere 

als Herausgeberin bzw. Herausgeber oder Gutachterin bzw. Gutachter – oder 
�� die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte zugänglich machen gegenüber Dritten, 

solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz 
noch nicht veröffentlicht ist. 

 
c) Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft einer bzw. eines anderen ohne dessen Einverständ-
nis. 
 
d) Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulie-
ren von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien, Zell- und 
Mikroorganismenkulturen oder sonstiger Sachen, die eine andere bzw. ein anderer zur Durchfüh-
rung eines Experiments benötigt). 
 
e) Beseitigung von Originaldaten, insofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder Disziplin 
bezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird. 
 
Eine Mitverantwortung für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus 

�� Beteiligung am Fehlverhalten anderer, 
�� Mitautorenschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen, 
�� Grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

 
 
4. Regelung zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
 
a) Ombudspersonen 
Das Präsidium bestellt eine Ombudsfrau oder einen Ombudsmann und eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für Mitglieder und Angehörige der 
Hochschule. Die Ombudsperson berät als Vertrauensperson diejenigen, die sie über ein vermute-
tes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren. Sie prüft die Plausibilität der Vorwürfe. Dabei ist 
Vertraulichkeit zu wahren, soweit die Verdachtsmomente nicht bereits über den Kreis der unmittel-
bar Betroffenen hinaus bekannt sind oder einverständlich weitere Personen in das Vertrauen einbe-
zogen werden. Die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter tritt bei Verhinderung oder Befangenheit 
der Ombudsperson an deren Stelle. Die Amtszeit der Ombudsperson beträgt drei Jahre, Wieder-
wahl ist möglich. Die Ombudsperson erstattet dem Präsidium bei Bedarf und regelmäßig einmal 
jährlich Bericht. 
 
b) Kommission 
Das Präsidium bestellt eine ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens. Ihr gehören an 

�� drei Professorinnen oder Professoren, 
�� eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
�� die Ombudsperson und ihre Stellvertreterin bzw. ihr Stellvertreter als Gäste mit beraten-

der Stimme. 
 

Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 
 
 

5. Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten  
 
Enthält die Ombudsperson Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten, so prüft sie den Sach-
verhalt nach pflichtgemäßem Ermessen. Kommt sie zu dem Ergebnis, dass hinreichende Ver-
dachtsmomente für ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegen, verständigt sie die Kommission. 
 
Die Kommission wird auch tätig, wenn Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten unmittelbar 
einem ihrer Mitglieder bekannt werden. 

- 3 - 
 



- 4 - 
 

 
Die Kommission hat den Sachverhalt entsprechend ihrer Möglichkeiten aufzuklären und dem Prä-
sidium zu berichten. Das Verfahren bestimmt sie nach pflichtgemäßem Ermessen. Das rechtliche 
Gehör der Betroffenen bzw. des Betroffenen ist zu wahren. Sie bzw. er kann – ebenso wie die oder 
der Informierende bei Gegenäußerungen – verlangen, persönlich angehört zu werden. Das Akten-
einsichtsrecht der Beteiligten richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen. 
Der Klärungsprozess sollte während der Vorlesungszeit in ca. vier Wochen und außerhalb der Vor-
lesungszeit in ca. sechs Wochen abgeschlossen sein. Auf der Grundlage des Kommissionsberichts 
entscheidet das Präsidium über das weitere Vorgehen und ggf. über Sanktionen. 
 
Im Verfahren ist dafür Sorge zu tragen, dass Personen, die unverschuldet in Vorgänge wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden, im Hinblick auf ihre persönliche und wissenschaftli-
che Integrität keinen Schaden erleiden. In entsprechender Weise sind auch informierende Perso-
nen, sofern sich ihre Verdächtigung nicht als offensichtlich haltlos herausstellt, vor Benachteiligun-
gen zu schützen. 
 
 
6. Sanktionen 
 
Unbenommen von arbeits-, zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen können bei nachgewiesenem 
wissenschaftlichen Betrug oder Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis vom Präsidium 
der Fachhochschule Nordostniedersachsen Sanktionen vorgenommen werden:  

�� Ermahnung der/des Betroffenen durch den Dienstvorgesetzten 
�� Öffentliche Rüge 
�� Auflagen, nicht korrekt verfasste Publikationen zu korrigieren oder zurückzuziehen 
�� Ausschluss von hochschulinternen Forschungsförderungsverfahren auf Zeit oder auf  

Dauer. 
 

Bei Drittmittel geförderten Forschungsarbeiten wird im Falle von wissenschaftlichem Betrug der 
Drittmittelgeber informiert. 
 
 

7. In-Kraft-Treten 
 
Diese Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaft-
lichem Fehlverhalten treten am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntgabe in Kraft.  
 














